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 | in Datenschutz und Informationssicherheit stets gut beraten!

Stets auf dem Laufenden sein?  www.UIMC.de/Communication

10/2015

Die UIMC wird Sie in den kommenden Monaten mit Hilfe der 
UIMCommunication über die Änderungen auf dem Laufenden halten!

Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung: 

Herausforderungen, aber auch Chancen für Unternehmen
Innerhalb des Trilogs – bestehend aus Parlament, Kommission und Ministerrat – hat sich die EU nun nach jahre-
langem Ringen auf eine Datenschutzreform geeinigt; eine formale Verabschiedung gilt nur noch als Formsache. 
Die neuen Regeln sollen die Richtlinie aus dem Jahre von 1995 ablösen und stellen eine Herausforderung für Un-
ternehmen dar. Dies muss Unternehmen aber nicht in Unruhe versetzen, wie die UIMC findet.

Die EU will durch ihre neue Datenschutz-Grundverordnung – die in allen EU-Staaten gleichermaßen auch für 
außereuropäische Unternehmen gelten, wenn sie Services innerhalb der EU anbieten – den digitalen Herausfor-
derungen und der Internationalität der Datenverarbeitung entsprechend Rechnung tragen. Der Flickenteppich mit 
verschiedenen länderspezifischen Vorschriften soll damit der Vergangenheit angehören, da die Grundverordnung 
nicht in nationales Recht umgesetzt werden muss, wobei es aber weiterhin nationale „Öffnungsklauseln“ geben soll 
(wie beispielsweise bei der Frage bzgl. der Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftragten). Die Reform beinhaltet  
u. a. folgende Aspekte:
 » Stärke Berücksichtigung von Risiken (Angemessenheit von Maßnahmen und Vorschriften sollen sich verstärkt 

an Risiken orientieren);
 » One-Stop-Shop (Verhandlung nur mit einer Datenschutzkontrollbehörde auch bei länderübergreifenden Frage-

stellungen);
 » Berücksichtigung von KMU-Anforderungen (Ausnahmeregelungen bei Meldung, Bestellungspflichten oder Vor-

abkontrollen bzw. Risikofolgeabschätzungen);
 » Erhöhung der Umsetzungstreue durch hohe Maximalstrafen, die sich am weltweiten Umsatz orientieren sollen 

(„Nicht-Datenschutz“ soll nicht mehr dahingehend belohnt werden, dass die Strafen geringer als die internen 
Aufwände für Datenschutzaktivitäten sind).

Die neue Datenschutz-Verordnung wird viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen, wie es bei Gesetzes-
änderungen grundsätzlich der Fall ist. Die Prozesse müssen durchleuchtet werden und Änderungen aufgrund der 
Reform umgesetzt werden. „Hier bedarf es eines professionellen Change-Managements, um eine möglichst prag-
matische und effiziente Umsetzung der Reform sicherzustellen“, wie Dr. Heiko Haaz feststellt, Partner der UIMC 
und vielfach bestellter Datenschutzbeauftragter. „Diese Herausforderungen brauchen aber nicht als beängstigend 
angesehen zu werden; schließlich sind gerade deutsche und österreichische Unternehmen – zumindest die uns 
näher bekannt sind – durch das bestehende hohe Datenschutzniveau bereits gut vorbereitet.“ Auch ist aufgrund 
der Übergangsfrist bis Anfang 2018 genügend Zeit.
Die Datenschutzreform bietet aber auch Chancen. Durch die Grundverordnung gelten künftig in allen EU-Staaten 
die gleichen Datenschutz-Anforderungen. Auch wenn die in der Öffentlichkeit viel genannten Internet-Konzerne wie 
Facebook und Google vermutlich unter den Neuregelungen leiden werden, gilt für viele Unternehmensverbünde 
und -konzerne, dass sie nicht mehr in jedem europäischen Land separate Prüfungen durchführen müssen. „Dies 
wird sicherlich zu Vereinfachungen in vielen Unternehmen führen.“, so UIMC-Geschäftsführer Dr. Jörn Voßbein, 
mehrfach bestellter Datenschutzbeauftragter in international operierenden Unternehmen. 
Nach der politischen Einigung im Trilog wird die Grundverordnung aller Voraussicht offiziell vom Europäischen 
Parlament und Rat Anfang 2016 verabschiedet. Während der zweijährigen Übergangsphase wird die UIMC die 
Unternehmen über die neuen Anforderungen informieren und bei der Umsetzung im Rahmen des speziell hierfür 
entwickelten UIMChange-Programms tatkräftig unterstützen. 



Einer künftigen Zusendung können Sie jederzeit formlos per E-Mail an communication@uimc.de widersprechen.
Mehr Informationen, Hinweise und Tipps finden Sie hier: www.UIMC.de/communication

Bitte senden Sie mir neben den angekreuzten Themen weitere Informationen zu:

Unser Tipp: Bitte senden Sie mir zukünftig den UIMCommunic@tion-Info-Brief und regelmäßig weitere interes-
sante Informationen per E-Mail zu! 
E-Mail: ________________________________    Unterschrift: ______________________________________
per Fax an (0202) 265 74 - 19 oder formlos per Mail an communication@uimc.de

Noch Fragen? 
Treten Sie mit uns in einen Dialog ein!

Die Teams der UIMC und  
der UIMCert wünschen  

Ihnen schöne und  
besinnliche Weihnachtstage  

sowie einen guten Start  
in ein gesundes, glückliches  
und friedliches Jahr 2016. 

Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung

2015: Ein Jahr mit vielen Tipps
Das gesamte Jahr haben wir im Rahmen des  
UIMCommunication-Info-Briefs verschiedene Tipps 
und Hinweise gegeben, wie mit diversen Alltagsthe-
men im Datenschutz und/oder in der Informationssi-
cherheit umzugehen ist: 
 » Einsatz von Tracking-Tools
 » Umgang mit dem „EuGH-Urteil“ zu Safe Harbor
 » Rechtskonforme Einwilligung
 » Sicheres Entsorgen bzw. Vernichten
 » Eckpunkte für rechtsgültiges Outsourcing
 » Gestaltung von Passwörtern
 » Zugriff auf Arbeitsplatzrechner mittels Online-

Meeting-Tool
 » Umgang mit der Hauspost
 » Was ist bei der Einbettung von YouTube-Videos 

zu beachten?
Sofern Sie gerne spezielle Themen innerhalb dieser 
Rubrik angesprochen haben wollen, können Sie uns 
gerne eine Mail schicken: communication@uimc.de

UIMChange
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung wird Ände-
rungen in der Datenschutz-Organisation zur Folge 
haben. Hierfür ist ein Change-Prozess erforderlich, 
der in einem „Non-Profit-Bereich“ wie dem Daten-
schutz besonders effizient und effektiv sein muss. 

Das UIMChange-Programm kann Sie dabei maß-
geblich unterstützen, wie z. B. durch
 » gezielte Information des Managements,
 » Durchführung eines „Delta“-Checkups,
 » Aufbau eines Change-Konzepts,
 » Unterstützung im Change-Prozess,
 » Erstellung bzw. Update der Datenschutz-Organi-

sation (Handbuch, Richtlinien, Verträge etc.) oder
 » Schulung der betroffenen Mitarbeitergruppen zu 

den Änderungen.

Hierbei greifen wir nicht auf unsere etablierten Tools, 
sondern auch auf jahrelange Erfahrung in der Be-
gleitung von Change-Prozessen.


